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Vorblatt 

zur Dekanatsvereinigung der Dekanate Frankfurt am Main-Höchst, Frankfurt am Main-Mitte-Ost, 

Frankfurt am Main-Süd und Frankfurt am Main-Nord zum Evangelischen Stadtdekanat Frankfurt 

hier: Entscheidung der Kirchensynode nach § 2 der Dekanatssynodalordnung  

 

A. Anträge der Dekanatssynode 
 

Die Dekanatssynoden der Evangelischen Dekanate Frankfurt am Main-Höchst (26.217 Gemeindemit-

glieder, Stand Januar 2013), Frankfurt am Main Mitte-Ost (34.526 Gemeindemitglieder, Stand Januar 

2013), Frankfurt am Main-Süd (31.093 Gemeindemitglieder, Stand Januar 2013) sowie Frankfurt am 

Main-Nord (40.142 Gemeindemitglieder, Stand Januar 2013) bitten die Kirchensynode, über die Verei-

nigung der vier Dekanate zum 1. Januar 2014 zu entscheiden. Alle vier Dekanatssynoden haben in 

ihren jeweiligen Sitzungen am 3. Dezember 2012 die Dekanatsvereinigung zum Evangelischen Stadt-

dekanat Frankfurt am Main beschlossen, um die Handlungsfähigkeit der mittleren Ebene unter Ein-

schluss des Evangelischen Regionalverbands Frankfurt in der Stadt Frankfurt dauerhaft sicherzustellen. 

In der Dekanatssynode des Dekanats Frankfurt am Main-Höchst haben alle 38 Synodalen mit ja ge-

stimmt. In der Dekanatssynode des Dekanats Frankfurt am Main-Mitte-Ost haben von 53 Synodalen 39 

mit ja und zwölf mit nein gestimmt. Zwei Synodale haben sich enthalten. In der Dekanatssynode des 

Dekanats Frankfurt am Main-Süd haben von 34 Synodalen 29 mit ja und 3 mit nein gestimmt. Zwei 

Synodale haben sich enthalten. In der Dekanatssynode des Dekanats Frankfurt am Main-Nord haben 

von 62 Synodalen 55 mit ja und 2 mit nein gestimmt, 5 Synodale haben sich enthalten.  

 

Die gleichlautenden Beschlüsse der Dekanatssynoden enthalten die Formulierung „Bedingung ist die 

Herstellung des Einvernehmens mit der rahmengebenden Landeskirche.“ Hintergrund hierfür war, dass 

das Modell des Stadtdekanats mit einer Dekanin oder einem Dekan, die oder der zugleich den Vorsitz 

im Dekanatssynodalvorstand inne hat, nur durch eine Änderung der DSO möglich ist. Die entsprechen-

den Änderungsformulierungen sind inzwischen von der Kirchenleitung beschlossen und dem Kirchen-

synodalvorstand für die synodalen Ausschussberatungen zur Vorbereitung der zweiten und dritten Le-

sung der DSO in der Herbsttagung 2013 weitergeleitet worden. 

 

Die vier Dekanatssynodalvorstände haben daher in einer gemeinsamen Sitzung beschlossen, die An-

träge zur Fusion der vier Dekanate zum 1. Januar 2014 an Kirchenleitung und Kirchensynode weiterzu-

leiten, um im in Frankfurt vereinbarten Zeitplan für die Bildung des Stadtdekanats zum 1. Januar 2014 

zu bleiben, zumal mit der Kirchenleitung das Einvernehmen über die notwendigen Rahmenbedingungen 

für die Umsetzung des neuen Organisationsmodells in Frankfurt erzielt wurde. 

 

Die Kirchenleitung unterstützt diese Beschlussauslegung durch die Dekanatssynodalvorstände, zumal 

ein Antrag auf einen Zusammenschluss von Dekanaten nach dem Recht der EKHN nicht von Bedin-

gungen abhängig gemacht werden kann. 

 

Auch die gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern des Evangelischen Regionalverbands Frankfurt 

gebildete Strukturkommission unterstützt diese Vorgehensweise im Vertrauen darauf, dass die Kirchen-

synode im Herbst 2013 die für Frankfurt notwendigen Änderungen der DSO beschließen wird.  
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B. Lösungsvorschlag 

 

Rechtsgrundlage für die Entscheidung der Kirchensynode ist § 2 Dekanatssynodalordnung. Wenn nicht 

nur alle vier Dekanatssynoden, sondern auch alle beteiligten Kirchenvorstände der vier Dekanate der 

Dekanatsvereinigung zustimmen entscheidet die Kirchenleitung, anderenfalls die Kirchensynode. Im 

vorliegenden Fall ist die Entscheidung der Kirchensynode erforderlich, da nicht alle Kirchengemeinden 

dem Zusammenschluss zugestimmt haben. In den Dekanaten Frankfurt am Main-Mitte-Ost und Frank-

furt am Main-Nord liegt jeweils eine Ablehnung ohne Begründung vor, im Dekanat Frankfurt am Main-

Süd hat sich eine Kirchengemeinde nicht geäußert.  

 

Die Kirchenleitung hat der Dekanatsvereinigung in ihrer Sitzung am 7. März 2013 zugestimmt. Sie bittet 

die Kirchensynode, entsprechend der Anträge der vier Dekanatssynoden zu entscheiden. 

 

C. Finanzielle Auswirkungen 

Durch die satzungsmäßige Verzahnung der Organe Dekanatssynodalvorstand und Dekanatssynode mit 

den Organen Verbandsvorstand und Regionalversammlung des Evangelischen Regionalverbands 

Frankfurt am Main sind Synergieeffekte zu erwarten. 

 

D. Beteiligung 

 

Dekanatssynoden der vier Frankfurter Dekanate sowie alle Kirchenvorstände der vier beteiligten Deka-

nate. 

Evangelischer Regionalverband Frankfurt am Main 

Kirchenleitung  

 

E. Anlagen 

1. Beschluss der Dekanatssynode Frankfurt am Main Höchst vom 3. Dezember 2012 

2. Beschluss der Dekanatssynode Frankfurt am Main Mitte-Ost vom 3. Dezember 2012 

3. Beschluss der Dekanatssynode Frankfurt am Main Süd vom 3. Dezember 2012 

4. Beschluss der Dekanatssynode Frankfurt am Main Nord vom 3. Dezember 2012 
5. Beschluss der Regionalversammlung des Ev. Regionalverbands Frankfurt vom 5. Dezember 
 2012 

 

 

 

Referentin 

Oberkirchenrätin Zander 
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Ahstimmungsergehnis zum Beschluss zu T0F 4
der 7. Taqung der Dritten llekanatssynode Frankfurt am Main Sud
am 3. 0ezember 2012

Beschlusstext:

Bedingung ist die Herstellung des Einvernehmens mit der rahmengebenden
Landeskirche

Beidfener Abstimmunq:

Fur 25 lGegen 3 lEnthaltung 2

Damit ist die Beschlussvorlage zu TOP 4 angenommen.

Frankfurt am Main, den 3. Dezember 2012

Die Synode des Evangelischen Dekanats Frankfurt am lvlain Süd beschließt die
Vereinigung mit den drei weitercn Frankfurter Dekanaten zu einem Frankfurter
Stadtdekan;t mit Wirkung zum 1.1.20'14. Sie schafft damit die Voraussetzung für
eine zukünftige enge Verz ahnung mit dem ERV auf der Basis der Vorlage cler
skukturkommission ,,Fva ngelische Kirche in Frcnkfuft ab 2014 ' lnstitutionen'
Funktionen und Gremien" \om 1.11.2012, die eine personenidentische Leitung von
Stadtdekanat und ERV unter Beibehaltung von zwei KÖrpeßchaften voßieht

Die zur Umsetzung dieser Konzeption erforderliche Dekanatssatzung soll
gemeinsam mit der Anderung der Satzung des ERV von der Struktur-kommission in
Abstimmung mit den Dekanatssynodalvorständen der dezeit vier Frankfurter
Dekanate sowie den beratenden Ausschüssen des ERV erarbeitet und zur
Beschlussfassung in den vier Dekanatssynoden vorgelegt werden

Die verbindliche Beschlussfassung der neuen Dekanatssatzung soll.in engem
Zusammenhang mit dem Beschluss der Regionalversammlung zurAnderung der
ERv-salzung im Jahr 2013 durch die derzeil vier Frankfurter Dekanals_synoden
erfolgen.

Eil^ -T*qus-- ....
Edda Bachmann, VorsiE€nde
(Name in Druckschrifi)

Horst Peter Pohl, Dekan
(Name in Druckschrift)

Elina Oldenbourg, Protokoll
(Name in Druckschrift)

(Unterschrift)

ffi
(Unterschrift)
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